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214/J 

der AbG.B r n n d i und Genessen 

an den Bundesninistur fiir Inneres, 

betreffend die Anwendung der VerOrdnUl'lg der Bundesregierung von 23.3.1934 

zun Sohutze der Sittlichkeit und Volksgesundheit. 

-.-.-

nüreits in Jahre 1934 sah sich die Bundesregierung ve:r.nnlnsst J 

duroh die eingangs Elrnähnte V'eroiidnung1ftlssna.hrlen ZU!:l Schutze der Sittlichkeit 

und Volksß0sundheit zu orgreifen. Insbeson:lore hat sich diese VerordnUng gegen 

den Verkauf und den Vertrieb anstössiger Licht1~ilc.er, Ansichtskarten un4' 

· .,. ~. 

Zei tungen oi t sittlich nnstössigen Bilc1el'l1. sowie gegen dns öffentliQhc Ausstellen 

und Ankündigen von Schriften unzüchtigen Inhaltes gerichtet. 
'" Seit deo Kricgsendo hat die Schoutz- und Schundliteratur in einen 

Ausnasse überhand genol~:;l(.m, dnss dartl1.J.s b0rei ts eine ernstliohe Gefahr für die 

heranwachsende, Jugond zu 'entstehen d:r.oht 1 obwohl für wissensohaftliohe Werke' 

und Schulbücher wenig oder oft gar kein Papier vorhanden ist. 

Die gefertigten Abgeordneten stellel1 einher an den Herrn Bundesmnister 

die 

...A...lLf_:r. a g' e 

1.) Was gedenkt der Herr Bundcstunist.er zu unternchncn, un das tlberhnndnehoen 

der Sohoutz- und Schundliteratur und die d~it verbundenen Gefnhrcn zu 

'beseitigen? 

2.) Ist der Herr Bundesninister bereit, d.en zuständigen Behörden die Verordnung 

der tundesregierung vo~ 23.3.1934 Zurl Schutze der Sittlichkeit und Volks­

ßcsundheit,B.G.Bl.Nr.171/l934, in Erinnerung zu rufen und erforderliohenfalls 

deren Einsohreiten zu veranlnssen? 
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